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Einladung 
 

zur Gemeindeversammlung 
 

Montag, 19. Juni 2023, 20.00 Uhr 
 

Turn- und Festhalle Alp 
 
 

 

 
 

Geschäfte: 
 
1. Jahresrechnung 2022 SRU 
 
2. Jahresrechnung 2022 EWG Wangen bei Olten 

 
3. Verschiedenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die geschätzten Stimmbürgerinnen und Stimmbürger werden hiermit zur Teilnahme an 
dieser Gemeindeversammlung freundlich eingeladen. Erläuterungen und Anträge des Ge-
meinderates finden Sie in dieser Schrift. Die Unterlagen können in der Gemeindekanzlei 
eingesehen bzw. abgeholt werden.  
 

Der Gemeinderat 
 



1. Jahresrechnung 2022 SRU 
 

Die Sozialregion Untergäu nimmt die Geschäfte der Vertragsgemeinden Wangen bei Olten, Hägendorf, Kap-

pel, Fulenbach, Gunzgen, Rickenbach und Boningen in folgenden Aufgabenfeldern wahr: Gesetzliche Sozial-

hilfe, Kindes- und Erwachsenenschutz, Anlaufstelle Sozialversicherungen und Asylwesen. Jede Vertragsge-

meinde beteiligt sich dabei anteilmässig gemäss ihrer Einwohnerzahl an der Gesamtrechnung der SRU.  

 

Die Jahresrechnung 2022 schliesst mit Aufwandüberschuss von CHF 17'898'631.26 ab. Der Kostenanteil 

Wangen bei Olten beträgt CHF 4'964'962.- und liegt damit CHF 104’137.- unter dem budgetierten Betrag von 

CHF 5'069'099.-.  

 

Der Antrag der Sozialbehörde Untergäu an die Gemeindeversammlung lautet:  

 

Die Behörde der Sozialregion Untergäu beantragt die Einwohnergemeinde Wangen b. Olten, die Jahresrech-

nung 2022 der Sozialregion Untergäu zu genehmigen.  

 
 
2. Jahresrechnung Einwohnergemeinde Wangen bei Olten 2022 
 

Die Rechnung 2022 schliesst mit einem unerwartet erfreulichen Ertragsüberschuss vor Gewinnverwen-

dung von CHF 2'984'891.39 ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 442’910.00. Für 2022 

waren Investitionen von netto CHF 1'198'000.00 geplant, effektiv wurden über die Investitionsrechnung 

CHF 2'047'450.30 verbucht. Das erfreuliche Ergebnis ermöglicht es uns, vorgängig CHF 2’700‘000.00 

für eine Vorfinanzierung Schulhaus Hinterbüel III zu bilden, womit der Ertragsüberschuss nach Gewinn-

verwendung bei CHF 284'891.39 zu stehen kommt. Diese Vorfinanzierung wird uns die Abschreibungen 

und somit die Erfolgsrechnungen nach der Realisierung des Schulhauses entlasten.  

 

Erfolgsrechnung 2022 

Die positive Veränderung der Erfolgsrechnung von CHF 727'801.39 gegenüber dem Budget stammt aus 

folgenden Sachgebieten: 

 

Nr. Sachgebiet 
Verbesserung (+) 
Verschlechterung (-) 

Details 

  Auf CHF 1‘000.- gerundet  

30 Personalaufwand       63‘000.-  

31 
Sach- und übriger Betriebs-
aufwand 

     31‘000.-  

33 
Abschreibungen Verwal-
tungsvermögen 

    18‘000.-  

34 Finanzaufwand    - 30'000.-  

35 Einlagen in Fonds und SF -123'000.-  

36 Transferaufwand      43‘000.-  

38 Ausserordentlicher Aufwand - 2’700‘000.- 
Bildung Vorfinanzierung Schulhaus Hinter-
büel III 

39 Interne Verrechnungen      111'000.-  

40 Fiskalertrag    2’978‘000.- 
Mehrertrag aus Steuern NP und JP inkl.  
Vorjahre 

41 Regalien und Konzessionen          42’000.-  

42 Entgelte         36‘000.-  

44 Finanzertrag        149'000.-  

45 
Entnahmen aus Fonds und 
SF 

       - 13‘000.-  

46 Transferertrag       234’000.-  

49 Interne Verrechnungen       -112'000.-  

Total        727’000.-  

 



Der gute Abschluss der Erfolgsrechnung hat dazu geführt, dass ein Selbstfinanzierungsgrad von 207% 

realisiert werden konnte und damit die Rechnung 2022 einen Finanzierungsüberschuss von CHF 

2'194'815.34 ausweist. Die Belastung der Bilanz per 31.12.2022 mit verzinslichen Schulden, sogenannten 

Darlehen, liegt weiterhin bei CHF 5‘000‘000.00. Als positiv zu werten ist, dass beide Spezialfinanzierun-

gen positiv abschliessen. 

 

Einhaltung der Kennzahlen 

 

Kennzahl Zielwert gem. 
Leitbild 

Rechnung 2022 Budget 2022 Budget 2023 

Nettoverschuldungsquotient < 100% - 26%   3% 18 % 

Selbstfinanzierungsgrad 80 – 100% 207% 59%   6% 

Eigenkapital in % des Fiskaler-
trages 

> 30%   47% 47% 41% 

 

Die im finanziellen Leitbild vom Gemeinderat definierten Zielwerte konnten ausnahmslos eingehalten 

werden. Dies wird sich jedoch, im Hinblick auf die bevorstehende Investition in zusätzlichen Schulraum 

am Standort Hinterbüel, in den kommenden drei Jahren ändern und die Kennzahlen können in den Jahren 

2023-2025 nicht eingehalten werden – dies unter der Voraussetzung, dass der Erweiterungsbau an der 

Urnenabstimmung vom 18. Juni 2023 gutgeheissen wird. 

 

Finanzielle Entwicklung 

 

Das Rechnungsergebnis 2022 ist überraschend gut ausgefallen. Die Gründe für die sehr positiven Ergeb-

nisse liegen hauptsächlich beim Fiskalertrag, insbesondere die Einmaleffekte aus den Vorjahren. Der ge-

genüber 2021 deutlich höher budgetierte Fiskalertrag konnte dank diesen Effekten zusätzlich deutlich 

übertroffen werden. Im Hinblick auf die Zukunft hilft uns ein solches Ergebnis die anstehenden Investi-

tionen – insbesondere für den dringend benötigten Schulraum – stemmen zu können. Erfreulich ist eben-

falls, dass im 2022 keine zusätzlichen Darlehen benötigt wurden.  

 

Wir stellen fest, dass die heutige finanzielle Situation der Einwohnergemeinde als gesund und solide be-

zeichnet werden kann. Die in den letzten drei Jahren unsichere Weltwirtschaft mit Pandemie, Krieg und 

Krisen erlauben nur schwer einen klaren Ausblick bei Inflation, Rezession oder weiteren Einflussfakto-

ren. Die vor einem Jahr angekündigte Inflation ist mittlerweile Tatsache und der Einfluss auf das Wirt-

schaftswachstum ist weiterhin nicht eindeutig.  

 

Im Investitionsprogramm 2023 bis 2028 sind Nettoinvestitionen von rund CHF 22.0 Mio. vorgesehen. 

Für die Einwohnergemeinde ist es wichtig, dass wir unsere Infrastruktur instandhalten und Ausbauten 

untereinander priorisieren. Der Gemeinderat ist gefordert, seine Investitionen in einem vertretbaren Aus-

mass zu planen und dort wo sinnvoll, langfristig zu etappieren. Nur so kann vermieden werden, dass sich 

die Einwohnergemeinde zu viel Fremdkapital beschaffen muss und damit zu stark verschuldet. Nur mit 

kostenbewusstem Handeln und dem Priorisieren der Investitionen lassen sich die künftigen Investitions-

vorhaben finanzieren und gleichzeitig die Verschuldung auf einem vertretbaren Niveau halten. 

 

Der Antrag an die Gemeindeversammlung lautet: 

 

1 Nachtragskredite 
 

1.1 Konto 2170.3893.01 Einlage in die Vorfinanzierung Schulhaus HB 3   CHF   2'700'000.00 

 

 

 



 

2 Jahresrechnung 
 

2.1 Allgemeiner Haushalt 

 

 Erfolgsrechnung   Gesamtaufwand     CHF 23'774'885.69 

      Gesamtertrag      CHF 26’759'777.08 

      Ertragsüberschuss vor Gewinnverwendung CHF  2'984'891.39 

 Ergebnisverwend. Erfolgsr. Bildung einer Vorfinanzierung Schulhaus HB 3 CHF    2'700'000.00 

      Ertragsüberschuss nach Gewinnverwendung  CHF      284'891.39 

 

 Investitionsrechnung  Ausgaben Verwaltungsvermögen   CHF    2'346'301.55 

      Einnahmen Verwaltungsvermögen   CHF       298'851.25 

      Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen  CHF   2'047'450.30 
 

 Bilanz    Bilanzsumme      CHF 26'584'725.49 

 

 

 Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung von CHF 284'891.39 wird wie folgt verwendet: 

 

 Zuweisung an das Eigenkapital        CHF        284'891.39 

 Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich der Bilanzüberschuss  

 des Eigenkapitals auf CHF 8’612'858.96 

 

 

2.2 Spezialfinanzierungen 

 

 Abwasserbeseitigung  Ertragsüberschuss     CHF        120'778.84 

 

Der Ertragsüberschuss der Spezialfinanzierung Abwasser wird dem entsprechenden Eigenkapital gutge-

schrieben. 

 Durch den Ertragsüberschuss erhöht sich das zweckgebundene Eigenkapital auf CHF 775'221.13. 

 

 Abfallbeseitigung  Ertragsüberschuss     CHF           14'422.21 

 

Der Ertragsüberschuss der Spezialfinanzierung Abfall wird dem entsprechenden Eigenkapital gut- 

geschrieben. 

Durch den Ertragsüberschuss reduziert sich der Bilanzfehlbetrag SF Abfall auf CHF 13’768.57 

 

 

2.3 Das Prüfungsorgan (Forensis Treuhand AG) hat die Jahresrechnung geprüft und beantragt dem Gemein-

derat und der Gemeindeversammlung, diese zu genehmigen. 

 

 

3 Antrag 

  

 Der Gemeinderat beantragt die Gemeindeversammlung die Jahresrechnung 2022 der Einwohnergemeinde 

Wangen bei Olten zu genehmigen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Besuchen Sie unsere Homepage: 
 

www.wangenbo.ch 


